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BETRIEBSANWEISUNG 
tätigkeitsbezogen 

Tätigkeit 

Umgang mit Handkreissägen 

Gefahrenkennzeichnung 

 

 Erfassen von Kleidung und Haaren durch offenen Betrieb. 

 Verletzungen durch wegfliegende oder herabfallende Teile. 
 Schnittverletzungen. 

 Gehörschäden durch hohe Lärmschäden möglich. 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

 

 Bedienung der Maschine nur nach Einweisung. 
 Vor Bedienung ist zu prüfen, ob sich das Sägeblatt in einem 

einwandfreien Zustand befindet. 
 Materialdicke der Schnitthöhe anpassen. 

 Schutzbrille, Schutzschuhe und Gehörschutz tragen. 
 Enganliegende Kleidung (speziell im Oberkörperbereich) tragen. 

 Lange Haare zusammenbinden oder Kopfbedeckung verwenden. 
 Zu bearbeitendes Material gegen Verrutschen oder 

Herunterfallen sichern. 
 Das Verändern oder Entfernen der Schutzeinrichtungen ist 

untersagt. 

 

Verhalten im Gefahrfall Ruf Feuerwehr: 112 

 

 Bei Bruch des Sägeblattes Maschine sofort stillsetzen. 

 Selbstbehebbare Störungen oder Instandhaltungsarbeiten (diese sind genau 
festzulegen) nur stromlos durchführen. 

 Bei Störungen der Maschine umgehend den Vorgesetzten informieren. 

Erste Hilfe Notruf: 112 

 

 Kleinere Verletzungen sofort versorgen. 

 Eintragung in das Verbandbuch vornehmen. 

 Unfallanzeige erstellen. 
 Bei größeren Verletzungen ist ein Durchgangsarzt aufzusuchen oder der Notarzt 

zu benachrichtigen. 
 Vorgesetzten informieren. 

Entsorgung / Instandhaltung 

Reparaturen dürfen nur durch beauftragte und unterwiesene Personen durchgeführt werden. 

 


